
o beim Landtag ein Transparenzregister einzurichten, um offenzulegen, welche Organisatio
nen und Einzelpersonen an parlamentarischen Vorgängen beteiligt sind,

o das Abgeordnetengesetz soll umfassend auf seinen Reformbedarf hin überprüft werden,
z.B. hinsichtlich der Einbeziehung der Abgeordneten in soziale Sicherungssysteme,

o Prüfung notwendiger Änderungen des Ministergesetzes, z.B. hinsichtlich der Einführung ei
ner Karenzzeit zwischen Ausscheiden aus dem Amt und Übernahme einer neuen Tätigkeit,

Die Regelungen zur Antikorruptionsarbeit in Thüringen werden modernisiert, auch mit Blick auf
das UN-Abkommen gegen Korruption. Insbesondere sind dazu die Unabhängigkeit und
Kompetenzen der Antikorruptionsbeauftragten zu stärken und in Aus- und Weiterbildung der
Antikorruptionsarbeit mehr Raum zu geben. Ein eigenes Thüringer Antikorruptionsgesetz wird
angestrebt.

Wir werden eine Bundesratsinitiative zur Einführung eines bundesweiten Korruptionsregisters
in den Bundesrat einbringen bzw. entsprechende Initiativen aktiv unterstützen.

Transparenz und lnformationsfreiheit sichern

Der freie Zugang zu Informationen ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Einwohner
mitentscheiden und Gesellschaft mitentwickeln können. Wir werden das lnformationsfreiheits
gesetz zu einem echten Transparenzgesetz nach dem Vorbild Hamburgs unter Einbeziehung
der Erfahrungen auch anderer Bundesländer fortentwickeln, die proaktive Veröffentlichung von
Informationen durch die staatliche Verwaltung ausbauen, die Bereichsausnahmen sowie die
Versagensgründe auf das verfassungsrechtlich zwingend gebotene Maß reduzieren und
OpenData-Prinzipien in vollem Umfang berücksichtigen. Die Kontrollrechte des Informations
freiheitsbeauftragten werden wir erweitern.

Datenschutz zukunftsfähig ausbauen

Die Koalition setzt sich auf allen gesetzlichen Gestaltungsebenen für ein Datenschutzrecht ein,
das dem Einzelnen die vollständige informationelle Selbstbestimmung und die alleinige Verfü
gung über seine Daten garantiert, der Maxime „Datenschutz-per-Default (Datenschutz als Gr
undeinstellung) folgt und vor unkontrollierter Profilbildung schützt.

Ein besonderes datenschutzrechtliches Augenmerk muss dabei auf die Nutzung von Big-Data
Algorithmen, sogenannte „Smart-Meter“ und Anwendungen aus dem Bereich des „Internets
der Dinge“ (Verknüpfung physischer Objekte mit einer virtuellen Repräsentation in einer Inter
net-ähnlichen Struktur) gelegt werden.

Nur explizit freigegebene Daten dürfen gespeichert und verwendet werden.

Die Kompetenzen des Datenschutzbeauftragten sollen erweitert, seine Unabhängigkeit ge
stärkt und die Sanktionsmöglichkeiten ausgedehnt werden. Die personelle und sachliche Aus
stattung ist dem erweiterten Aufgabenbereich und gestiegenen sachlichen und rechtlichen An
forderungen angemessen anzupassen.
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